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ErwGr

Erwägungsgrund 156 - Verarbeitung für Archivzwecke und zu wissenschaftlichen oder
historischen Forschungszwecken

1 Die Verarbeitung personenbezogener Daten für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, zu
wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken sollte
geeigneten Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person gemäß dieser Verordnung
unterliegen. 2 Mit diesen Garantien sollte sichergestellt werden, dass technische und organisatorische
Maßnahmen bestehen, mit denen insbesondere der Grundsatz der Datenminimierung gewährleistet
wird. 3 Die Weiterverarbeitung personenbezogener Daten zu im öffentlichen Interesse liegende
Archivzwecken, zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen
Zwecken erfolgt erst dann, wenn der Verantwortliche geprüft hat, ob es möglich ist, diese Zwecke
durch die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, bei der die Identifizierung von betroffenen
Personen nicht oder nicht mehr möglich ist, zu erfüllen, sofern geeignete Garantien bestehen (wie z.
B. die Pseudonymisierung von personenbezogenen Daten). 4 Die Mitgliedstaaten sollten geeignete
Garantien in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten für im öffentlichen Interesse
liegende Archivzwecke, zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu
statistischen Zwecken vorsehen. 5 Es sollte den Mitgliedstaaten erlaubt sein, unter bestimmten
Bedingungen und vorbehaltlich geeigneter Garantien für die betroffenen Personen Präzisierungen und
Ausnahmen in Bezug auf die Informationsanforderungen sowie der Rechte auf Berichtigung,
Löschung, Vergessenwerden, zur Einschränkung der Verarbeitung, auf Datenübertragbarkeit sowie
auf Widerspruch bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zu im öffentlichen Interesse liegende
Archivzwecken, zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen
Zwecken vorzusehen. 6 Im Rahmen der betreffenden Bedingungen und Garantien können spezifische
Verfahren für die Ausübung dieser Rechte durch die betroffenen Personen vorgesehen sein – sofern
dies angesichts der mit der spezifischen Verarbeitung verfolgten Zwecke angemessen ist – sowie
technische und organisatorische Maßnahmen zur Minimierung der Verarbeitung personenbezogener
Daten im Hinblick auf die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der Notwendigkeit. 7 Die
Verarbeitung personenbezogener Daten zu wissenschaftlichen Zwecken sollte auch anderen
einschlägigen Rechtsvorschriften, beispielsweise für klinische Prüfungen, genügen.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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